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MT 6 – 
Anfrage nach der Begründung für 
eine Änderung des Arbeitsvertrages

Um die Arbeitsbedingungen zum Nachteil des Arbeitnehmers zu ändern, muss der Arbeitgeber ein besonderes Verfahren einhalten, sofern diese Änderung eine als wesentlich erachtete Klausel des Arbeitsvertrages betrifft. 
Die Vollmitglieder und Stellvertreter der Personaldelegationen dürfen ebenso wie der Sicherheits- und Gesundheitsdelegierte während der Dauer ihres Mandats nicht Gegenstand einer Änderung einer wesentlichen Klausel ihres Arbeitsvertrages werden. 
Die betroffenen Delegierten können gegebenenfalls beim Präsidenten des Arbeitsgerichts die Einstellung der einseitigen Änderung ihres Arbeitsvertrages beantragen. 
Was ist unter der Änderung eines wesentlichen Bestandteils des Arbeitsvertrages zu verstehen? 
Um als wesentlich bezeichnet zu werden, muss die Änderung einen Vertragsbestandteil betreffen, der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses seitens der Parteien als essenziell erachtet wurde, d.h. einen Bestandteil, der sie zur Einwilligung in den Vertragsabschluss bewogen hat. 
Die Änderung ist hingegen nur unwesentlich, wenn sie sich entweder auf einen Bestandteil des Arbeitsvertrages bezieht, der für den Willen der Vertragsparteien nicht ausschlaggebend war, oder wenn die Parteien von Anfang an die Möglichkeit einer späteren Änderung vorgesehen haben. In letzterem Fall muss sich der Arbeitnehmer der Änderung fügen. 
Im Allgemeinen sind die nachstehenden Änderungen als wesentlich zu betrachten und unterliegen folglich dem gesetzlich vorgesehenen Verfahren: 
· Lohnbeeinträchtigungen:
Jedwede Beeinträchtigung des Grundlohns und der Lohnzusatzleistungen wird als wesentlich erachtet und muss unter Einhaltung des gesetzlich vorgesehenen Verfahrens erfolgen. 
Eine Änderung der Berechnungsart des Lohns stellt jedoch nicht unbedingt eine wesentliche Änderung dar, vorausgesetzt, die Höhe des Lohns wird beibehalten und die neue Berechnungsmethode erweist sich für den Arbeitnehmer als vorteilhaft. 
· Beeinträchtigungen in Bezug auf die Qualifizierung: 
Die Herabstufung des Arbeitnehmers, d.h. die Zuweisung von Aufgaben, die einer geringeren Qualifizierung entsprechen, stellt selbst bei Aufrechterhaltung der Höhe des Lohns eine wesentliche Änderung dar. 
Durch eine einfache Versetzung von einem Posten auf einen anderen oder von einer Abteilung in eine andere ohne Beeinträchtigung des Lohns und der Qualifizierung wird das gesetzlich vorgesehene Verfahren jedoch nicht ausgelöst. 
· Der Wechsel des Arbeitsortes ist gegebenenfalls ebenfalls als wesentliche Klausel eines Arbeitsvertrages zu betrachten und erfordert folglich die Einhaltung des gesetzlich vorgesehenen Verfahrens. Sofern der Arbeitsvertrag jedoch eine Mobilitätsklausel enthält, spricht man nicht von einer wesentlichen Änderung. 


· Die Hinzufügung einer Wettbewerbsverbotsklausel:
Die Hinzufügung einer Wettbewerbsverbotsklausel, die der ursprüngliche Vertrag nicht vorsieht und die die Freiheit des Arbeitnehmers künftig einschränkt, weist im Allgemeinen einen wesentlichen Charakter auf und muss folglich unter Einhaltung des gesetzlich vorgesehenen Verfahrens erfolgen. 
· Die Arbeitszeit: 
Hinweis: 
· Für Teilzeitbeschäftigte ist eine Änderung der Arbeitszeit nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Arbeitnehmers möglich. 
· Verwechseln Sie die Arbeitszeit bitte nicht mit der Arbeitsdauer. Die Arbeitszeit betrifft die Aufteilung der täglichen Arbeitsdauer auf den Tag; im weiteren Sinne kann die Arbeitszeit auch die Aufteilung der wöchentlichen Arbeitsdauer auf die Arbeitstage der Woche umfassen. Die Arbeitsdauer bezeichnet die Anzahl der Stunden, in denen der Arbeitnehmer im Laufe der Woche für seinen Arbeitgeber arbeiten muss. 
· Der Übergang von einer Vollzeitbeschäftigung zu einer Teilzeitbeschäftigung und umgekehrt, ist ausschließlich mit Zustimmung des Arbeitnehmers möglich. 
In Bezug auf sämtlichen angeführten Punkten ist Nachstehendes hervorzuheben: Sofern  der Arbeitsvertrag von Anfang an vorsieht, dass die Arbeitszeit, der Arbeitsort, usw. in Abhängigkeit von den Bedürfnissen des Unternehmens variieren können, hat der Arbeitnehmer zum gegebenen Zeitpunkt keine andere Wahl, als die vorgeschlagene Änderung zu akzeptieren. 
Durch die Unterzeichnung dieser „Flexibilitätsklauseln“ bestätigt der Arbeitnehmer selbst, dass es sich bei diesen Punkten in seinen Augen nicht um wesentliche Aspekte seines Arbeitsvertrages handelt. 
Welches Verfahren muss der Arbeitgeber einhalten? 
Das einzuhaltende Verfahren ähnelt dem Verfahren im Falle der Kündigung durch den Arbeitgeber (siehe Vorlagen 11 & 12). Demnach muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Änderung wie folgt mitteilen: 
· entweder per Einschreiben; 
· oder durch die an den Arbeitnehmer erfolgende eigenhändige Übergabe des Schreibens gegen Empfangsbestätigung des Arbeitnehmers auf der Durchschrift des Schreibens. 
In Unternehmen mit mindestens 150 Arbeitnehmern muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer vorab zu einem Gespräch vorladen, in dessen Rahmen er ihm die Gründe für die geplante Änderung darlegt und die Meinung des Arbeitnehmers einholt (siehe Vorlage 11). 
Die Änderung kann entweder nach Ablauf einer bestimmten und von der Betriebszugehörigkeit des Arbeitnehmers abhängigen Frist eintreten (angekündigte Änderung, sofern die Änderung durch andere Gründe als das schwere Verschulden des Arbeitnehmers gerechtfertigt ist), oder aber mit sofortiger Wirkung (im Falle eines schweren Verschuldens des Arbeitnehmers, das die Änderung rechtfertigt). 
Im Falle der angekündigten Änderung hat der Arbeitnehmer die gesamte Ankündigungsfrist über Zeit, um über die Änderung nachzudenken. 
Es obliegt jedoch dem Arbeitnehmer, innerhalb einer Frist von einem Monat nach dem Erhalt des Schreibens zur Ankündigung der Änderung seiner Arbeitsbedingungen per Einschreiben die Gründe für diese Änderung zu erfragen. Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, diese Anfrage innerhalb eines Monats zu beantworten. 
Im Falle einer mit sofortiger Wirkung erfolgenden Änderung der Arbeitsbedingungen, muss das Schreiben direkt das/die dem Arbeitnehmer seitens des Arbeitgebers vorgeworfene(n) schwere(n) Verschulden enthalten, das oder die den Arbeitgeber zu einer derartigen Änderung veranlassen.
Sofern sich der Arbeitgeber an das gesetzlich vorgesehene Verfahren gehalten hat, hat der Arbeitnehmer in beiden Fällen die Möglichkeit, die Änderung anzunehmen oder abzulehnen. 
Entweder akzeptiert er die Änderung und setzt die Tätigkeit für seinen Arbeitgeber unter den neuen Arbeitsbedingungen fort, oder er lehnt die neuen Arbeitsbedingungen ab und gibt seine Stelle auf. 
In diesem Fall gilt die daraus entstehende Auflösung des Arbeitsvertrages als Kündigung durch den Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer kann vor dem Arbeitsgericht Klage gegen diese Kündigung einreichen und im Falle des Rechtsmissbrauchs des Arbeitgebers gegebenenfalls die Zuerkennung von Schadensersatz fordern. Darüber hinaus hat er auch Anspruch auf Arbeitslosengeld. 
Sofern es der Arbeitgeber unterlässt, dem Arbeitnehmer die Gründe für die Änderung mitzuteilen, wird Letztere als ungerechtfertigt betrachtet und veranlasst zur Entrichtung von Schadensersatz. Selbiges gilt, sofern die Gründe für die Änderung nicht rechtmäßig sind. 
An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass eine entgegen der gesetzlich vorgesehenen Formalitäten und Fristen durchgeführte Änderung als unwirksam zu betrachten ist. 
In der Praxis wird dem Arbeitnehmer in diesem Fall geraten, die auferlegten Änderungen nicht zu akzeptieren (und folglich im Rahmen des Möglichen zu den früheren Bedingungen weiterzuarbeiten) und seine Missbilligung schriftlich zu äußern (siehe Vorlage 7). 
Sofern der Arbeitnehmer über mehrere Wochen oder sogar mehrere Monate hinweg unter den neuen Bedingungen arbeitet, gelten diese als von ihm akzeptiert und er kann keinen Einspruch mehr dagegen erheben (siehe Berufungsgericht, 18. Oktober 2001, no  21133). 
Achtung: Sofern sich die Änderung jedoch nicht auf einen wesentlichen Bestandteil des Arbeitsvertrages bezieht (wie beispielsweise eine geringfügige Änderung an der Arbeitszeit), kann die Ablehnung des Arbeitnehmers als Arbeitsverweigerung ausgelegt und in bestimmten Fällen selbst als schweres Verschulden betrachtet werden. 
Selbiges gilt für den Fall, dass die Gründe für die Änderung gerechtfertigt sind.



 (Name und Adresse des Arbeitnehmers)
(Name und Adresse des Arbeitgebers)
 (Ort und Datum)

PER EINSCHREIBEN
Betreff: Anfrage der Gründe für die angekündigte Änderung meines Arbeitsvertrages
Sehr geehrte Frau _______________ , sehr geehrter Herr _______________[footnoteRef:1], [1:  Nichtzutreffendes bitte streichen.] 

hiermit bestätige ich den Erhalt Ihres Schreibens vom ____________________________ , mit dem Sie eine angekündigte Änderung meines Arbeitsvertrages vorgenommen haben.
Nach Maßgabe der Bestimmungen aus den Artikeln L.121-7 und L.124-5 des Arbeitsgesetzbuches, bitte ich Sie, mir die Gründe für die Änderung meines Arbeitsvertrages anzugeben.
Mit freundlichen Grüßen,

_____________ 
	       (Unterschrift)

	
	
	






Erläuterung: In diesem Dokument wird aus Gründen der Vereinfachung ausschließlich die männliche Form verwendet; sie gilt gleichermaßen für alle Personen, unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer Geschlechtsidentität.
